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sowohl Prozessvollmacht gemäß § 81 ff ZPO, §§ 302, 374 St PO, § 67 Vw GO und § 73 SGG als auch Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung 

erteilt. Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:

wird in Sachen

wegen

vom 

Gräf & Centorbi Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Vollmacht

 Abgabe und Entgegennahme von Wil lens  erklärungen und 

Vornahme ein seiti ger Rechtsgeschäfte, insbeson dere Begründung 

und Aufhebung von Vertragsverhältnissen;

 Gegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, 

Einlegung und Rück nahme von Rechtsmitteln sowie  

Ver zicht auf solche, Erhebung und Rück nahme von Widerklagen  

– auch in Ehe  sachen;

 Beseitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht oder 

Anerkenntnis;

 Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter 

und deren Versicherer und Akteneinsicht;

 Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden  

und Sicher heiten, insbesondere des Streit gegen standes,  

von Kautionen, Ent schädi gungen und der vom Gegner, von der 

Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und 

notwendi gen Auslagen;

 Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere;

 Verteidigung und Vertretung in Buß geldsachen und Strafsachen  

in allen Instanzen, auch für den Fall der Ab wesen heit  

sowie auch als Neben kläger, Vertretung gemäß § 411 Abs. 2 St  PO  

mit ausdrücklicher Ermäch ti gung gemäß § 233 Abs.1 St PO;

Vollmacht gemäß § 141 Abs. 3 ZPO mit der Ermächtigung zur Abgabe der gebotenen Erklärungen, insbesondere zum Abschluss eines Vergleiches.  

Konkret umfasst die Vollmacht alle Bereiche der Verbraucherinsolvenz und die Durchführung des gerichtlichen Insolvenz verfahrens. 

Kostenerstattungs ansprüche und sonstige Ansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Gegner, der Justizkasse oder anderen erstattungs

pflichtigen Dritten werden in Höhe der Kostenansprüche der beauftragten Anwälte an diese abgetreten. Der Bevollmächtigte ist berechtigt,  

die Abtretung im Namen des Auftraggebers dem Zahlungs pflichtigen anzuzeigen. Mehrere Vollmachtgeber haften gesamtschuldnerisch.  

Der mit der Vollstreckung beauftragte Obergerichtsvollzieher wird gebeten, die eingezogenen Beträge an die Bevollmächtigten auszuzahlen.  

Der Vollmachtgeber erklärt, dass die von ihm zu entrichtenden Gebühren legal erworben oder erwirtschaftet wurden.

 Ver tre  tung in sämtlichen Straf vollzugs ange le gen heiten;

 Strafanträge zu stellen und zurück zu nehmen sowie  

die Zustimmung gemäß §§ 153 und 153 a St PO zu er teilen;

 Entschädigungsanträge nach dem Str EG zu stellen;

 Vertretung vor den Fami lien gerich ten gemäß § 78 ZPO sowie 

Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen und 

Stellung von An trägen auf Erteilung von Renten und sonsti gen 

Versorgungsauskünften;

 Vertretung vor den Verwaltungs gerich ten, Sozialgerichten  

sowie in deren Vorverfahren;

 Vertretung vor den Arbeits gerichten;

 Vertretung im Konkurs oder Ver gleichs verfahren  

über das Vermögen des Geg ners und in Freigabeprozessen  

sowie als Nebenintervenient ;

 Alle Nebenverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Ver fügung, 

Kosten fest setzung, Zwangs voll strec   kung ein schließ lich der  

aus ihr erwach sen den be sonderen Ver fahren, Zwangs ver stei gerung 

und Zwangs verwaltung und Hinterlegungs verfahren.
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